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Weihnacht 2022.
Weihnacht,
das Jahr ist vollbracht.
Überlegt euch war’s richtig,
was ist uns wichtig?
Frieden,
sei uns allen beschieden
dabei Mitmenschlichkeit
zu jeder Zeit!
Licht,
das nie bricht
und strahlende Kerzen,
für einsame Herzen.
Welt,
die uns gefällt,
braucht gute Gedanken
frei und  ohne Schranken!
Nachbarschaft,
verlangt große Kraft,
beim Grenzen überwinden
Freundschaften finden!
Dankbarkeit,
zu jeder Zeit.
Mit kleinen Dingen,
Freude bringen!
Neujahr,
Rückblick, was war,
dabei vorwärtsschauen

und vertrauen.

Frohe Weihnachten und einen glück-
lichen Start ins neue Jahr wünschen 
Ihnen das Team der Stadt Gotha und 
Ihr Oberbürgermeister

  

Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 2023!
Das Jahr 2022 neigt sich nun dem Ende 
zu, die Weihnachtsfeiertage und der 
Jahreswechsel stehen vor der Tür. Das 
Kriegsgeschehen in der Ukraine trübt 
Besinnlichkeit und Feierstimmung in 
diesem Jahr mehr, als die Corona-
Pandemie das schon in den Vorjahren 
tat. Doch auch in dieser weltpolitisch 
schwierigen Zeit wurden in Gotha Dank 
der engagierten Arbeit Tausen-
der Frauen und Männer wichtige 
Entwicklungen angestoßen und 
Grundsteine dafür gelegt, unsere 
Stadt zukunftsfähig zu machen. 
Die im April begonnene Großbau-
maßnahme zur Sanierung der Fich-
testraße steht in diesen Tagen unmittel-
bar vor der Verkehrsfreigabe. Der Bau 
der Jugendherberge am Klosterplatz ist 
in vollem Gange, der Ausbau des Radwe-
genetzes ist in diesem Jahr deutlich vorange-
kommen. Die Gotha-Etappe der „Lotto-Thüringen 

Ladies Tour“ endete in Gotha-West 
mit einem ukrainischen Tageserfolg. 
Der frisch sanierte Hauptmarkt ist 

nun Fußgängerzone und lädt viel-
fach zum Verweilen ein. Im September 

wurde hier stimmungsvoll „600 Jahre  
Gothardusfest“ gemeinsam mit 

„Gotha glüht“ gefeiert. Jetzt lockt 
der Weihnachtsmarkt auf den 
Platz rund um das Historische 
Rathaus und in die Innenstadt, 

wo die Gewerbetreibenden ihren 
Kundinnen und Kunden nicht nur 

für den Weihnachtseinkauf viele Angebo-
te unterbreiten. Am 13. Dezember fällt eine 

wichtige Entscheidung, denn dann ent-
scheidet der Stadtrat über den Haushalt 
2023, der ein Volumen von insgesamt 110 

Millionen Euro und viele neue Investitio-
nen u.a. in die Stadtentwicklung, die Infra-

struktur, die Bildung und die Ortsteile vorsieht. 
Allen Leserinnen und Lesern frohe Feiertage!

Amtsblatt 
der Stadt Gotha

  www.gotha.de

A U F  E I N  W O R T

A U S  D E M  I N H A L T

In diesem Jahr wurde auch die Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt ergänzt. Neben den illuminierten 
Weihnachtsbäumen wurden auch LED-Objekte auf den Brunnen, an den Gebäuden des Hauptmarktes, in der 
Marktstraße/Erfurter Straße und an den Laternen auf dem Neumarkt angebracht.



1. Die endgültige Höhe der Erdgas- 
Wärme-Soforthilfe orientiert sich im 
Wesentlichen an der Höhe des für 
 September berechneten Abschlags. Bei 
Gas-Haushaltskunden mit Lastschri� -
verfahren wird der Abschlag nicht ein-
gezogen. Kunden, die monatlich per 
Dauerau� rag oder bar zahlen, können 
den Dezemberabschlag aussetzen. In 
jedem Fall wird die Erstattung in der 
Jahresabrechnung berücksichtigt. Mie-
ter erhalten die  Entlastung in der 
Heiz kostenabrechnung.

Während das E-Fahrzeug lädt, die Zeit in 
den eigenen vier Wänden genießen – mit 
einer Wallbox der Stadtwerke Gotha ist 
das möglich. Ob in der Garage oder auf 
dem eigenen Stellplatz – der Energiever-
sorger hat die passende Ladelösung für Ihr 
Zuhause im Angebot. Abhängig vom indi-
viduellen Bedarf gibt es die eigene Wall-
box bereits ab 485 Euro brutto. Und damit 
Elektromobilität noch nachhaltiger wird, 
können E-Mobilisten die Ladebox sogar 

mit dem Ökostrom-Tarif meinGOTHA-
mobilstrom kombinieren. Interesse 
geweckt? Dann sprechen Sie uns einfach 
an. Vom Kauf bis zur Installation stehen 
Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Stadtwerke beratend zur Seite. 

Mehr Infos 
unter: 

Soforthilfe für Dezember

MIT VOLLEM AKKU DURCH GOTHA

www.stadtwerke-gotha.de

Mit dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz werden Verbraucherinnen und 
Verbraucher im Dezember von den steigenden Energiekosten entlastet. 
Was das für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Gotha bedeutet:

Informationen von Ihrem regionalen Energieversorger | Dezember 2022

Die Stadtwerke Gotha bieten die passende Wallbox für Ihr Zuhause.

das Jahr 2022 
wird uns alle 
noch lange sehr 
beschäftigen. 
Der Krieg Russ-
lands gegen 
einen Staat, nur 
1.000 km ent-
fernt von Deutschland, ist allgegen-
wärtig. Meine Gedanken sind daher 
ganz besonders bei den Ukrainerin-
nen und Ukrainern, die von heute auf 
morgen aus ihrer Heimat fliehen.
Die infolge des Krieges extrem 
gestiegenen Energiepreise belasten 
uns alle. Damit muss die Energie-
wende – weg von Gas und Öl – nun 
mit sehr vielen Härten in kürzester 
Zeit umgesetzt werden. Wir stehen 
an Ihrer Seite und sind nach wie vor 
mit günstigen Preisen für Strom und 
Gas für Sie da. Den Weg zu den Erneu-
erbaren Energien gehen wir gemein-
sam mit Ihnen.
Ihnen allen wünsche ich trotz der 
schwierigen Zeit ein schönes Weih-
nachten und alles Gute für Sie und 
Ihre Angehörigen.

Dirk Gabriel
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Gotha GmbH

2. Gas-Großkunden werden begüns-
tigt, wenn sie jährlich weniger als 
1,5 GWh verbrauchen. Davon ausge-
nommen sind unter anderem P� ege-
einrichtungen, Krankenhäuser und 
 Bildungs- und Forschungseinrichtun-
gen. Dass eine der Voraussetzung 
erfüllt wird, müssen die Großkunden 
bis zum 31.12.2022 in Textform mittei-
len. Der Betrag wird im Dezember 
ausbezahlt.

3. Fernwärme-Kunden bekommen die 
Entlastung ebenfalls im Dezember 
ausbezahlt, wenn sie weniger als 
1,5 GWh im Jahr verbrauchen. Der Ent-
lastungsbetrag basiert auf der durch-
schnittlichen Abrechnung von Okto-
ber 2021 bis September 2022 zzgl. eines 
Aufschlages von 20 Prozent.

Alle Details zur Entlastung sowie zu 
Sonderregelungen, zum Beispiel für 
Contracting-Kunden, � nden Sie unter 
www.stadtwerke-gotha.de

Stadtwerke für Sie

Die Soforthilfe entlastet im 
 Dezember das Portmonnaie.
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Liebe Stadtwerke-
Kundinnen und 
Kunden,
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Gremium: Hauptausschuss
Termin: Montag, 12.12.2022, 17:00 Uhr
Ort/Raum: Rathaus, Bürgersaal, Hauptmarkt 1, Gotha 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich/nicht öffentlich

 Tagesordnung 

Öffentlicher Teil – Beginn: 17 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung zu Änderungen der öffentlichen Tagesordnung
3. Abstimmung der öffentlichen Niederschrift
4.  Informationen zu Entscheidungen des Oberbürgermeisters nach 

§ 30 ThürKO – öffentlich
5. Beschlussvorlagen – öffentlich
5.1.  Komplexmaßnahme Revitalisierung Gewerbestandort Gallettistraße/

Am Kindleber Feld; Los 1 – Verkehrsanlagen – 5. Nachtrag  
(VOB-OV-66/21/025)

 Vorlage: HA 240/22
5.2.  Friedrichstraße in Gotha 3. BA von Justus-Perthes-Str. bis Schöne 

Allee – Los 1 - Straßen-, Gleis- und Kanalbau, Nachtrag 7  
(VOB-ÖA-66/19/126)

 Vorlage: HA 244/22
5.3.  Komplexmaßnahme Revitalisierung Gewerbestandort Gallettistraße/

Am Kindleber Feld; Los 1 - Verkehrsanlagen - 6. Nachtrag  
(VOB-OV-66/21/025)

 Vorlage: HA 245/22

Gremium: Stadtrat der Stadt Gotha
Termin: Dienstag, 13.12.2022, 17:00 Uhr
Ort/Raum: Stadthalle Gotha, Schützenplatz 1 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich/nicht öffentlich

 Tagesordnung 

Öffentlicher Teil – Beginn:  17.00 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Einwohnerfragestunde
3. Abstimmung zu Änderungen der öffentlichen Tagesordnung
4. Abstimmung der öffentlichen Niederschrift vom 17.11.2022
5. Informationsbericht des Oberbürgermeisters
6.  Informationen zu Entscheidungen des Oberbürgermeisters nach 

§ 30 ThürKO – öffentlich
7. Anfragen
7.1.  Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen im Eigentum der Stadt 

Gotha – Fraktion B‘90/ Die Grünen
 Vorlage: 0109/22
8. Anträge
8.1.  Ergänzung der Richtlinie der Stadt Gotha zur Benennung von Stra-

ßen, Wegen, Plätzen, Brücken und öffentlichen Einrichtungen – 
Fraktion B‘90/ Die Grünen

 Vorlage: A 376/22
8.2.  Gotha macht sich fit – Fraktion B‘90/Die Grünen
 Vorlage: A 377/22
9. Beschlussvorlagen - öffentlich
9.1. Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen
 Vorlage: B 331/22
9.2.  Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 

2026
 Vorlage: B 364/22
9.3.  Änderung der Ergebnisabführungsverträge zwischen der Kommu-

nale Beteiligungen Gotha GmbH und ihrer Töchterunternehmen
 Vorlage: B 373/22

9.4.  Abschluss von Vereinbarungen zwischen der Stadt Gotha und der 
KulTourStadt Gotha GmbH für das Jahr 2023

 Vorlage: B 371/22
9.5.  Abschluss von Nachträgen zum Strom- und Gaskonzessionsvertrag
 Vorlage: B 369/22
9.6. Änderung der Eintrittspreise für das Stadt-Bad Gotha
 Vorlage: B 374/22
9.7. Änderung Betreibervertrag Kindergarten THEPRA
 Vorlage: B 365/22
9.8.  Beschluss über die Aufstellung einer Ergänzungssatzung für Sund-

hausen „Südseite Am Stockborn“
 Vorlage: B 346/22
9.9.  Beschluss über den Erschließungsvertrag und den Ablöse- und  

Finanzierungsvertrag zur Erweiterung des Industrie- und Gewerbe-
gebietes Gotha-Süd für Verkehrsanlagen und Grünordnung

 Vorlage: B 375/22
9.10.  Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 49 Wohngebiet 

„Am Schafrasen“
 Vorlage: B 350/22

Die Sitzungstermine werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gotha, den 05.12.2022
gez. Kreuch / Oberbürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung
der Tagesordnungen und Sitzungstermine des Stadtrates der Stadt Gotha 
und seiner Ausschüsse

Öffentliche Bekanntmachung
Gremium: Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss
Termin: Dienstag, 24.01.2023, 17:00 Uhr
Ort/Raum: Rathaus, Bürgersaal, Hauptmarkt 1, Gotha 
Öffentlichkeitsstatus: nicht öffentlich

Gremium: Sozial-, Sport- und Kulturausschuss
Termin: Mittwoch, 25.01.2023, 17:00 Uhr
Ort/Raum: Neues Rathaus, Saal, Ekhofplatz 24, Gotha 
Öffentlichkeitsstatus: nicht öffentlich

Gremium: Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
Termin: Donnerstag, 26.01.2023, 17:00 Uhr
Ort/Raum: Neues Rathaus, Saal, Ekhofplatz 24, Gotha 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich/nicht öffentlich

 Tagesordnung 

Öffentlicher Teil – Beginn: 17 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung zu Änderungen der öffentlichen Tagesordnung
3. Abstimmung der öffentlichen Niederschrift vom 08.12.2022
4.  Informationen zu Entscheidungen des Oberbürgermeisters nach 

§ 30 ThürKO – öffentlich
5. Beschlussvorlagen – öffentlich
5.1.  Überplanmäßige Ausgaben für die Haushaltsstelle 06000.55010 – 

Unterhaltung von Fahrzeugen
 Vorlage: FA 057/22

Die Sitzungstermine werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gotha, den 29.11.2022
gez. Kreuch / Oberbürgermeister
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Bekanntmachung 
der Beschlüsse
aus der Sitzung des Hauptausschusses 
der Stadt Gotha vom 14.11.2022
Wir möchten darauf hinweisen, dass die in den Beschlüssen aufgeführten 
Anlagen, sofern sie nachfolgend nicht mit veröffentlicht sind, während 
der üblichen Sprechzeiten der Stadtverwaltung im jeweiligen Fachamt 
oder unter https://www.gotha.de/ratsinfo eingesehen werden können.

 HA 237/22  Energetische Sanierung und behindertengerechter Um-
bau der Ekhofschule Los 6 – Tischlerarbeiten (VOB-ÖA-60/20/111) – 
Nachtrag 3
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt:
den 3. Nachtrag zu o. a. Ausschreibung an die Firma TIWEMA Tischler- 
und Dienstleistungs-GmbH, Rudolf-Breitscheid-Str. 14, 36433 Bad Sal-
zungen mit einer geprüften Nachtragssumme in Höhe von 3.593,04 Euro 
(inkl. MwSt.) zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 HA 234/22  Denkmalgerechte Instandsetzung des Hauptmarktes in  
Gotha, Los 1 - Tiefbau/Oberflächen/Rohrverlegung
(VOB-OV-66/19/031), Nachtrag 15
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt, den 
15. Nachtrag der Maßnahme „Denkmalgerechte Instandsetzung des 
Hauptmarktes in Gotha, Los 1 – Tiefbau/Oberflächen/Rohrverlegung“ an 
die Firma EUROVIA VBU GmbH, Im Gewerbepark 28 – 30 aus 99441 Ump-
ferstedt mit einer geprüften anteiligen Gesamtnachtragssumme in Höhe 
von 47.887,24 € (inkl. MwSt.) zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 HA 241/22  Komplexmaßnahme Revitalisierung Gewerbestandort Gal-
lettistraße/Am Kindleber Feld, Kampfmitteltechnische Untersuchun-
gen (VgV-VVoT-60/22/101)
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt, den Auf-
trag für die Kampfmitteltechnischen Untersuchungen der Komplexmaß-
nahme Revitalisierung Gewerbestandort Gallettistraße/Am Kindleber 

Bekanntmachung 
der Beschlüsse
aus der Sitzung des Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschusses 
vom 22.09.2022
Wir möchten darauf hinweisen, dass die in den Beschlüssen aufgeführten 
Anlagen, sofern sie nachfolgend nicht mit veröffentlicht sind, während 
der üblichen Sprechzeiten der Stadtverwaltung im jeweiligen Fachamt 
oder unter https://www.gotha.de/ratsinfo eingesehen werden können.

 FA 050/22  Erwerb einer Fläche in der Gemarkung Gotha Flur 5, Flur-
stück 1221/1 zur Entwicklung der Fläche
Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Gotha be-
schließt:
001  Der Oberbürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, das Grund-

stück in der Gemarkung Gotha Flur 5, Flurstück 1221/1 (Anlage 2) an 
der Gartenstraße mit einer Größe von 458 m2 nach den Eckpunkten 
des Datenblatts (Anlage 1) zu erwerben. 

002  Nach Wegfall der Gründe für die Nichtöffentlichkeit ist dieser Be-
schluss zu veröffentlichen

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Gotha, den 18.11.2022
gez. Kreuch / Oberbürgermeister

Feld an die Firma Tauber Delaborierung GmbH, Osterlange 25, 99189 Elx-
leben mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 170.781,83 € (inkl. 
19 % MwSt.) zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 HA 242/22  Denkmalgerechte Instandsetzung des Hauptmarktes in  
Gotha, Los 1 – Tiefbau/Oberflächen/Rohrverlegung
(VOB-OV-66/19/031), Nachtrag 16
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt, den 16. 
Nachtrag der Maßnahme „Denkmalgerechte Instandsetzung des Haupt-
marktes in Gotha, Los 1 - Tiefbau/ Oberflächen/ Rohrverlegung“ an die 
Firma EUROVIA VBU GmbH, Im Gewerbepark 28 – 30 aus 99441 Ump-
ferstedt mit einer geprüften anteiligen Gesamtnachtragssumme in Höhe 
von 14.632,49 € (inkl. MwSt.) zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 HA 243/22  Vergabeverfahren für Planungsleistungen nach VgV für Sa-
nierung des Hauptmarktes in Gotha (VOL-OV-66/17/020), Nachtrag 7
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt:
den Zuschlag für den Nachtrag 7 an die ARGE DANE/SETZPFAND,  
Buttelstedter Straße 90 aus 99427 Weimar mit einer geprüften Gesamt-
nachtragssumme in Höhe von 100.965,30 € (inkl. USt.) für die Leistungs-
phasen 5 – 9 zzgl. Besondere Leistungen zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Gotha, den 15.11.2022
gez. Kreuch / Oberbürgermeister

Bekanntmachung  
der Beschlüsse
aus der Sitzung des Stadtrates  
der Stadt Gotha vom 17.11.2022
Wir möchten darauf hinweisen, dass die in den Beschlüssen aufgeführten 
Anlagen, sofern sie nachfolgend nicht mit veröffentlicht sind, während 
der üblichen Sprechzeiten der Stadtverwaltung im jeweiligen Fachamt 
oder unter https://www.gotha.de/ratsinfo eingesehen werden können.

 A 361/22  Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner, städtischen Firmen 
und Einrichtungen vor existentiellen Folgen der aktuellen Preisentwick-
lungen bei Strom und Gas und Wärmeversorgung – Fraktion DIE LINKE
Der Oberbürgermeister wird als Vertreter der Gesellschaften und in der 
Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender in den verschiedenen Gesell-
schaften, wie Baugesellschaft und Stadtwerke der Stadt Gotha gebeten, 
sich bei den jeweiligen Geschäftsführungen dafür einzusetzen, – dass ein 
Moratorium von Strom, Wärmelieferungs- und Gassperren für Einwoh-
nerinnen und Einwohner sowie Firmen und Einrichtungen der Stadt für 
den Fall in Kraft tritt, wenn diese aufgrund der enormen Preissteigerun-
gen bei Strom und Gas ausstehende Zahlungen nicht mehr begleichen 
können – das Kündigungen von Wohnraum/Gewerberaum, bei Mietau-
ßenständen auf Grund der o. g. erhöhten Preisanstiege für eine festzu-
legenden Zeitraum auszusetzen sind – Möglichkeiten zu eröffnen, um 
vorgenannte ausstehende Zahlungen in angepassten zinslosen Raten bei 
den Versorgungs- bzw. Wohnungsunternehmen begleichen zu können.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

 A 312/22  Gotha plastikfrei – Fraktion B'90/ Die Grünen

Abstimmungsergebnis: zurückgezogen

 A 360/22  Einberufung eines kriminalpräventiven Rates – Fraktion 
B'90/ Die Grünen
Der Oberbürgermeister der Stadt Gotha wird gebeten, einen „kriminal-
präventiven Rat“ in der Residenzstadt Gotha unter Beteiligung des Stadt-
rates einzuberufen.
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Zur Mitarbeit sollen ebenso Vertreter*innen der Stadtverwaltung der 
Stadt Gotha, insbesondere des Ordnungsamtes, der Landespolizeiins-
pektion Gotha, der Staatsanwaltschaft und anderer Organisationen der 
Kriminalprävention bzw. der Opferbegleitung (wie zum Beispiel dem wei-
ßen Ring) zur Mitarbeit eingeladen werden. 
Der Kriminalpräventive Rat soll sich dabei mit der Entwicklung und Steu-
erung von kriminalvorbeugenden Maßnahmen auseinandersetzen und 
als Impulsgeber agieren. 
Näheres kann durch eine Geschäftsordnung geregelt werden. 

Abstimmungsergebnis: in Ausschuss verwiesen

 B 333/22  Jahresabschluss der Städtische Heime Gotha gGmbH für das 
Geschäftsjahr 2021
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Der Oberbürgermeister der Stadt Gotha wird beauftragt, in der nächsten 
Gesellschafterversammlung der Städtische Heime Gotha gGmbH folgen-
de Beschlüsse zu fassen:
1.  Der von der SWS Schüllermann und Partner AG, Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft geprüfte und mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Geschäfts-
jahr 2021 mit einer Bilanzsumme von 12.619.287,16 € und einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 572.066,19 € wird zur Kenntnis ge-
nommen.

2.  Der in der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezem-
ber 2021 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 572.066,19 € 
wird in Höhe von 427.128,47 € in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der 
Restbetrag in Höhe von 144.937,72 € wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

3. Der Lagebericht wird gebilligt.
4. Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.
5.  Die SWS Schüllermann und Partner AG, Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 
bestellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind an 5 Tagen öffentlich aus-
zulegen, in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 334/22  Jahresabschluss der Heimservice Gotha GmbH für das  
Geschäftsjahr 2021
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Der Oberbürgermeister der Stadt Gotha wird beauftragt, in der nächsten 
Gesellschafterversammlung der Städtische Heime Gotha gGmbH folgen-
den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung der Heimservice Gotha 
GmbH zu zustimmen:
1.  Der von der SWS Schüllermann und Partner AG, Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft geprüfte und mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Geschäfts-
jahr 2021 mit einer Bilanzsumme von 153.449,02 € und einem 
Jahresfehlbetrag in Höhe von – 26.275,17 € wird festgestellt.

2.  Der in der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. De-
zember ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von – 26.275,17 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Lagebericht wird gebilligt.
4. Die Geschäftsführerin wird für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.
5.  Die SWS Schüllermann und Partner AG, Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft wird als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 be-
stellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind an 5 Tagen öffentlich aus-
zulegen, in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 357/22  Thüringentag 2025
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
1.  Die Stadt Gotha würde gern im Rahmen des Stadtjubiläums 

„1.250 Jahre Gotha“ den Thüringentag des Jahres 2025 durchführen.
2.  Der Oberbürgermeister wird beauftragt mit dem Freistaat Thürin-

gen Gespräche aufzunehmen, und die Rahmenbedingungen für 
eine solche Veranstaltung abzustimmen.

3.  Der Oberbürgermeister wird gebeten regelmäßig über die Ergeb-
nisse seiner Verhandlungen zu informieren.

4.  Es ist ein Finanzierungsplan zu erarbeiten, der einem Beschlussvor-
schlag zur Ausrichtung des Thüringentages beizufügen ist.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 352/22  Überplanmäßige Ausgaben für die HH-Stelle 46400.71820 – 
Zuschüsse an freie Träger
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
1.  Überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 253.545,49 € für das Haus-

haltsjahr 2022 zugunsten der Haushaltsstelle 46400.71820 – Zu-
schüsse an freie Träger.

2.  Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen in der Haushaltsstel-
le 46400.16800 – Erstattungen der freien Träger in Höhe von 
253.545,49 €. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 345/22  Benutzungs- und Entgeltordnung des Spielmobils der Stadt 
Gotha
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Der Beschluss des Stadtrates BV 347/2001 vom 21.02.2001 zur Benut-
zungs- und Entgeltordnung für das Spielmobil und den Spielcontainer 
der Stadt Gotha wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 341/22  Zusatzname Kindergarten nach § 15a ThürKigaG
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die folgenden kommunalen Kindertageseinrichtungen führen gemäß 
§ 15a Thüringer Kindergartengesetz den Namensteil „Kindergarten“ in ih-
rem Namen:
– Kindergarten „August-Köhler-Kinderhaus“, 
– Kindergarten „Reggio-Kinderhaus“, 
– Kindergarten „Spatzennest“, 
- Kindergarten „Bummi“
- Kindergarten „Sonnenblume“.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 309/22  Beschluss über die Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange zum Bebauungsplan Nr. 91 Wohngebiet „Weinberg Gotha-
Siebleben“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
1.  Das Bebauungsplanverfahren hinsichtlich des Bebauungsplans Nr. 

91 „Weinberg Gotha-Siebleben“ wird ausgesetzt.
2.  Der Oberbürgermeister wird beauftragt, vom Investor des geplanten 

Wohngebietes / Eigentümer der Plangebietsgrundstücke folgende 
Erklärung bzw. Unterlagen abzufordern und sich schriftlich vorzule-
gen zulassen:

a)  Erklärungen, des Investors des geplanten Wohngebietes, die bis 
zum 30.04.2023 bei der Stadt Gotha schriftlich eingegangen sein 
müssen, dass

 aa)  er die Kosten zur Erstellung, des von der Stadt Gotha beauftragten 
Sanierungsplans, der auf Grund des Gutachtens des Ingenieurbü-
ros für Baugrund Jacobi GmbH mit Stand vom 12.04.2022 bis zum 
31.10.2023 zu erstellen ist, und die Kosten des Genehmigungsver-
fahrens durch die zuständige Behörde unbegrenzt übernimmt,

 bb)  er die im aufzustellenden Sanierungsplan festgelegten Maßnah-
men auf seine Kosten vollständig durchführt.

b)  Eine schriftliche Erklärung eines öffentlich-rechtlichen Geld- bzw. 
Kreditversicherungsinstitutes mit Sitz im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR), die bis zum 30.04.2023 bei der Stadt Gotha schriftlich 
eingegangen sein muss, dass dieses die unter 2. a), aa) genannten 
Kosten zur Erstellung eines Sanierungsplans durch eine unbefristete 
selbstschuldnerische Bürgschaft i. S. d. §§ 770, 771 BGB abgesichert.

c)  Eine schriftliche Erklärung eines öffentlich-rechtlichen Geld- bzw. 
Kreditversicherungsinstitutes mit Sitz im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR), die bis zum 31.12.2023 bei der Stadt Gotha schriftlich 
eingegangen sein muss, dass dieses die unter 2. a), bb) genannten 
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Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Gotha als Eigentümerin verkauft auf dem Wege der Öffentli-
chen Ausschreibung nachfolgende gewerbliche Baufläche in der Gemar-
kung Gotha:

Angaben zum Objekt:
Lage An der Kindleber Straße
Nutzung Freifläche

Katasterangaben:
Gemarkung Gotha
Flur 27

Grundstücke:
Flurstücksnummer Größe/Fläche in m2

371/10 8.139
371/12 307
371/14 278
371/16 100
371/18 220

insgesamt: 9.044 m2

Kosten der tatsächlichen Durchführung der durch den Sanierungs-
plan festgelegten Maßnahmen durch eine unbefristete selbstschuld-
nerische Bürgschaft i. S. d. §§ 770, 771 BGB abgesichert.

 B 347/22  Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 
Wohngebiet Boilstädt „Nördliche Dorfstraße“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
1.  Hiermit wird für den in Anlage 1 gekennzeichneten Geltungsbereich 

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 Wohngebiet Boilstädt 
„Nördliche Dorfstraße“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

2.  Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gem. § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt.

3.  Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Gemarkung Boilstädt, 
Flur 5, Flurstücke 36/2, 26/3, 36/6, 36/7, 36/9, 36/10, 36/11 und 36/12 
mit einer Fläche von ca. 0,66 ha.

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu geben.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 348/22  Beschluss über die Abwägung der privaten und öffentlichen 
Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11 Wohngebiet „Obere 
Goldbacher Straße“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die während der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 
des Bebauungsplanes Nr. 11 Wohngebiet „Obere Goldbacher Straße“ vor-
gebrachten Stellungnahmen hat der Stadtrat geprüft und in die Abwä-
gung eingestellt.
01  Dem Abwägungsvorschlag wird gefolgt.
  Abstimmungsergebnis:
  Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 37
  Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 23
  Ja-Stimmen:  23
  Nein-Stimmen:  0
  Enthaltungen:  0
   Von der Beratung und Abstimmung  

ausgeschlossen nach § 38 ThürKO: 0
02   Die Änderungen oder Ergänzungen sind in das Satzungsexemplar 

einzuarbeiten.
03   Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Öf-

fentlichkeit sind über das Ergebnis der Abwägung zu informieren.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 349/22  Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 11 Wohnge-
biet „Obere Goldbacher Straße“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
01   Der Bebauungsplan Nr. 11 Wohngebiet „Obere Goldbacher Straße“ in 

der vorgelegten Fassung vom Oktober 2022 wird gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung erlassen.

02  Die Begründung in der Fassung vom Oktober 2022 wird gebilligt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 350/22  Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 49 Wohn-
gebiet „Am Schafrasen“

Abstimmungsergebnis: vertagt

 B 351/22  2. Verlängerung des Sanierungsgebietes „Altstadt Gotha" – 
Teilgebiet 1
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt: 
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt nach § 142 Abs. 3 Satz 4 BauGB 
die Verlängerung der Frist zur Aufhebung des Sanierungsgebietes „Alt-
stadt Gotha" – Teilgebiet 1 um weitere 5 Jahre bis 31.12.2031. 
Dem Beschluss liegen die Bewertung der Erreichung der Sanierungsziele, 
eine Kosten- und Finanzierungsübersicht mit Aufteilung in Jahresschei-
ben und eine Kartierung zum Sanierungsstand 2022 zugrunde.
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die entsprechende Anzeige der 
Verlängerung beim Thüringer Landesverwaltungsamt einzureichen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 354/22  Einleitungsbeschluss zur 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes für die Fläche des Bebauungsplanes Nr. 50 Gewerbege-
biet „Schlegelstraße - Alte Baumschule“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
1.  Der seit 16.07.2006 rechtskräftige Flächennutzungsplan (FNP) der 

Stadt Gotha soll gem. § 2 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 3 BauGB 
für die Fläche des Bebauungsplanes Nr. 50 Gewerbegebiet „Schle-
gelstraße – Alte Baumschule“ geändert werden.

2.  Die Darstellung im rechtskräftigen FNP wird wie folgt geändert: Die 
Fläche des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 50 Ge-
werbegebiet „Schlegelstraße – Alte Baumschule“ wird als Gewerbe-
fläche ausgewiesen.

3. Der Bereich der Änderung ist in Anlage 1 dargestellt.
4.  Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Trä-

ger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen und 
diese zur Äußerung, auch im Hinblick auf Umfang und Detaillierung 
der Umweltprüfung, aufzufordern.

5.  Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 355/22  Beschluss über die Abwägung der privaten und öffentlichen 
Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 31 Wohngebiet „Salz-
gitterstraße“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die während der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 
des Bebauungsplanes Nr. 31 Wohngebiet „Salzgitterstraße“ vorgebrachten 
Stellungnahmen hat der Stadtrat geprüft und in die Abwägung eingestellt.
01   Dem Abwägungsvorschlag wird gefolgt.
  Abstimmungsergebnis:
  Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 37
  Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 25
  Ja-Stimmen:  18
  Nein-Stimmen:  0
  Enthaltungen:  7
   Von der Beratung und Abstimmung  

ausgeschlossen nach § 38 ThürKO: 0
02   Die Änderungen oder Ergänzungen sind in das Satzungsexemplar 

einzuarbeiten.
03   Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Öf-

fentlichkeit sind über das Ergebnis der Abwägung zu informieren.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Gotha, den 01.12.2022
gez. Kreuch / Oberbürgermeister
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Die Angebote sind zu richten an die Stadtverwaltung Gotha, Hauptmarkt 1, 
99867 Gotha. Sie sind in einem verschlossenen Umschlag unter Angabe 
der Grundstücke (Gotha, Flur 27, gewerbliche Baufläche an der Kindleber 
Str.) mit dem Vermerk „Bitte bis zum Stichtag nicht öffnen!“ einzureichen.

Erforderliche Unterlagen zur Einreichung des Angebotes:
- Kaufpreisgebot
- Darlegung der zukünftigen Nutzung
- Finanzierungsbestätigung über den Kaufpreis 
- steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung

Als Finanzierungsbestätigung wird eine Erklärung eines anerkannten 
deutschen oder europäischen Geldinstitutes gefordert, in der dieses auf-
grund der vom Kauf-/Bauwilligen vorgelegten obengenannten Unterla-
gen das Vorhandensein ausreichender Finanzierungsmittel zum Kauf der 
Grundstücke bestätigt.
Bei dieser Anzeige handelt es sich um die Aufforderung zur Abgabe von 
Angeboten.
Die Entscheidung über den Verkauf trifft das zuständige Organ der Stadt 
Gotha. 
Die Stadt Gotha ist nicht verpflichtet, an einen bestimmten Bieter zu ver-
kaufen bzw. an den Höchstbietenden oder überhaupt zu verkaufen. Zwi-
schenverkauf ist vorbehalten.

Ansprechpartner:
Stadtbauamt – Abteilung Liegenschaftsverwaltung –
Frau Kurpat/Frau Ujma
Ekhofplatz 24, 99867 Gotha, Telefon: 03621/222-421/431
E-Mail: liegenschaften@gotha.de

Ein entsprechender Flurkartenauszug kann unter www.gotha.de unter 
der Rubrik: Ausschreibungen/Verkauf von städtischen Grundstücken 
und Gebäuden eingesehen werden.

Kreuch / Oberbürgermeister

Objektbeschreibung:
Die gewerbliche Baufläche wird von 5 Einzelgrundstücken gebildet. Die 
Fläche liegt im Stadtteil Gotha-Ost an der Kindleber Straße in einem Ge-
biet, das von gewerblichen Bauflächen geprägt ist. Sie befindet sich süd-
östlich des ehemaligen Geländes des Sportflugplatzes Gotha-Ost. An der 
Westseite dieser Fläche grenzt das Gelände einer Berufsschule an. 

Gebot:
Der Verkauf erfolgt zum Höchstgebot.
Das Mindestgebot beträgt 12,00 Euro/m2 (aktueller Bodenrichtwert).

Auflagen:
Die Fläche befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes.
Die Zulässigkeit von Bauvorhaben ist nach § 34 Baugesetzbuch für Vorha-
ben im unbeplanten Innenbereich zu beurteilen. Im Flächennutzungsplan 
ist der Bereich als gewerbliche Baufläche dargestellt, was dem tatsächli-
chen Gebietsstatus entspricht. Die Zulässigkeit von baulichen Nutzungen 
ist in § 8 Baunutzungsverordnung geregelt. Bauvorhaben müssen sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung einfügen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Vorfeld des Grund-
stücksverkaufs eine Abstimmung des Kauf-/Bauinteressenten mit dem 
Bauordnungsamt sowie dem Stadtentwicklungsamt der Stadt Gotha 
erforderlich ist. Der Kaufvertrag wird eine Bebauungsverpflichtung zur 
Umsetzung des Nutzungskonzeptes des Käufers in einem noch zu verein-
barenden Zeitraum ab der Eigentumsumschreibung enthalten.
Der Verkauf der Grundstücke erfolgt nur in ihrer Gesamtheit. Der Verkauf 
ist nur an einen Bieter möglich.
Sollte die Stadt Gotha für die vorgenannten Einzelgrundstücke im Hin-
blick auf noch anfallende Herstellungsbeiträge für die öffentliche Ent-
wässerungseinrichtung durch den Wasser- und Abwasserzweckverband 
Gotha und Landkreisgemeinden in Anspruch genommen werden, hat der 
Erwerber der Stadt Gotha diesen Beitrag zu erstatten.
Alle Notar- und Gerichtskosten, Kosten für Grunderwerbssteuer und evtl. 
anfallende Kosten zur Lastenfreistellung trägt der Käufer.

Ausschreibungsfrist:
Die Ausschreibungsfrist endet mit Ablauf des 09.01.2023 (Posteingangs-
stempel der Stadt Gotha ist entscheidend).

Information
über eine beabsichtigte öffentliche 
Ausschreibung
Vergabenummer RV-GU-01-23
1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
 Name Gewässerunterhaltungsverband Hörsel/Nesse KdöR  
 Straße Ortsstraße 10
 PLZ, Ort 99887 Georgenthal
 Telefon  03 62 53/26 07-90
 E-Mail info@guv-hoersel-nesse.de
 Internet www.guv-hoersel-nesse.de
2 Vergabeverfahren
 öffentliche Ausschreibung UVgO/ VOB/A
3 Auftragsgegenstand
 Ausführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
4 Ort der Ausführung
 Verbandsgebiet des GUV Hörsel/Nesse
5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung
  Die Gewässerunterhaltungsarbeiten umfassen die Leistungen zur 

Böschungspflege, und des Wasserbaus. Das Verbandsgebiet ist in 
3 Unterhaltungsbezirke aufgeteilt. Die Rahmenvereinbarung wird 
innerhalb dieser Unterhaltungsbezirke jeweils in diese 2 Lose auf-
geteilt, somit ergeben sich für die Vergabe insgesamt 6 Lose. Der 
Rahmenvertrag soll nach Abschluss bis zum 31.12.2023 laufen und 
Verlängerungsoptionen für 2 weitere Jahre (01.01. – 31.12.) beinhalten.

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung
 01.03.2023 – 31.12.2023
7  Veröffentlichung
 Datum: 16.12.2022
 Plattformen: www.evergabe.de und www.evergabe-online.de
 Website: www.guv-hoersel-nesse.de
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S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G E N
DIE STADT GOTHA  Residenzstadt mit großer Perspektive …

Verbot von Pyrotechnik am 
Schloss Friedenstein
Durch Allgemeinverfügung vom 10.11.2022 wurde vom Thüringer Landes-
amt für Verbraucherschutz angeordnet, dass im Bereich um das Schloss 
Friedenstein in Gotha das Abbrennen von Pyrotechnischen Gegenstän-
den der Kategorien F 2 am 31.12.2022 und am 01.01.2023 verboten ist. 
Das Gebiet um das Schloss Friedenstein und den Park wird in der Allge-
meinverfügung wie folgt eingegrenzt:
1. im Norden/Nordosten:
  entlang der Friedrich-Jacobs-Straße, dem Siebleber Wall und dem 

Philosophenweg bis zur Einmündung in die Friedrichstraße;
2. im Osten/Südosten:
  von Einmündung Philosophenweg/Friedrichstraße entlang der 

Friedrichstraße bis zur Kreuzung Friedrichstraße/Parkallee/Bahn-
hofstraße/Schöne Allee;

3. im Süden/Südwesten:
  von der Kreuzung Friedrichstraße/Parkallee/Bahnhofstraße/Schöne 

Allee entlang der Parkallee bis zur Einmündung der Lindenauallee;
4. im Westen/Nordwesten:
  von der Einmündung Puschkinallee/Lindenauallee bis zur Fried-

rich-Jacobs-Straße
Verstöße gegen diese Anordnung können entsprechend Sprengstoffge-
setz (SprengG) i.V. mit der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
(1. SprengV) als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 50.000 Euro 
geahndet werden.
Zum Schutz des Gothaer Wahrzeichens hofft die Stadt Gotha auf das Ver-
ständnis aller Bürgerinnen und Bürger für diese Entscheidung.

sucht zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
mehrere

Sachbearbeiter Bürgerbüro (m/w/d)
im Bürgeramt der Stadt Gotha.

Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
6. Januar 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Post-
fach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung
(Tel.: 0 36 21/2 22-2 38) wenden.

sucht zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen

Sachbearbeiter Bußgeld (m/w/d) 
im Bürgeramt der Stadt Gotha.

Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
6. Januar 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Post-
fach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung
(Tel.: 0 36 21/2 22-2 38) wenden.

sucht zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Sachbearbeiter Bauleitplanung (m/w/d) 
im Stadtentwicklungsamt der Stadt Gotha.

Die Bewerbungen sind mit ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
6. Januar 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Post-
fach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung
(Tel.: 0 36 21/2 22-3 16) wenden. 

sucht zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Bühnenhandwerker (m/w/d)
im Stadtbauamt/Abteilung Liegenschaftsverwaltung der Stadt Gotha.

Die Bewerbungen sind mit ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
6. Januar 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Postfach 10 
02 02, 99852 Gotha zu richten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung
(Tel.: 0 36 21/2 22-3 16) wenden.

Gotha, die lebens- und liebenswerte Metropole mit wirtschaftlicher 
Stärke und reichem kulturellem Erbe in starker sozialer Kompetenz 
sucht zum 1. März 2023 einen

Sachbearbeiter (m/w/d)
im Büro des Oberbürgermeisters

Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum 6. Ja-
nuar 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Büro des Oberbürgermeisters, 
Postfach 10 02 02, 99852 Gotha oder ob-buero@gotha.de zu richten.

sucht zur Verstärkung des Teams ab 01.05.2023 einen

Standesbeamten (m/w/d)
im Rechtsamt der Stadt Gotha.

Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
6. Januar 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Post-
fach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung
(Tel.: 0 36 21/2 22-2 38) wenden.

Die gesamten Ausschreibungen finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.gotha.de (Ausschreibungen/Stellenausschreibung).

gez. Kreuch / Oberbürgermeister

Öffentliche Mahnung 
Für alle Abgabepflichtigen (Steuer- und Gebührenschuldner),  mahnt 
die Stadtkasse der Stadt Gotha gemäß § 33 Abs. 2 Nr. 3 Thüringer 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) 
die zum 15.11.2022 fällig gewesenen, regelmäßig wiederkehrenden 
öffentlich-rechtlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) an.

Nach Ablauf der gesetzlichen Mahnfrist von einer Woche wird bei 
Nichtzahlung die Zwangsvollstreckung nach den landesrechtlichen 
Vollstreckungsbestimmungen angeordnet.

Beginn der Frist ist das Erscheinungsdatum des Rathauskuriers.

Es wird darauf hingewiesen, dass für bereits fällig gewordene Abga-
ben Säumniszuschläge zu erheben sind. (nach § 240 Abgabenordnung 
(AO) bzw. § 15 Abs. Nr. 5 b) bb)Thüringer Kommunalabgabengesetz 
(ThürKAG) i. V. m. § 240 AO.

Die Rückstände sind umgehend an die Stadtverwaltung Gotha unter 
Angabe von Kassenzeichen/Abgabennummer/Steuernummer/Ge-
bührennummer zu zahlen (ohne Angabe ist eine richtige Zuordnung 
nicht möglich und es kann zu Vollstreckungsmaßnahmen kommen.)

Bankverbindung:
IBAN:  DE94 8205 2020 0750 0450 00
BIC: HELADEF1GTH

gez. Weigelt / Stellv. Abteilungsleiterin Stadtkasse
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SPD/FDP
Liebe Gothaerinnen und Gothaer,
das Weihnachtsfest steht vor der Tür und ein 
Jahr mit Höhen und Tiefen liegt beinahe hinter 
uns. Hatten wir im Januar noch die Zuversicht 
nach einem baldigen Ende der Corona-Pan-
demie in ein sorgenfreieres Jahr einzutreten, 
wurde diese Hoffnung im Februar durch einen 
Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zer-
schlagen. Dieser Krieg mitten in Europa trifft 
uns in seinen Folgen auch in Gotha.
In diesem Jahr haben wir dennoch viele Fort-
schritte in Gotha gemacht. Der Hauptmarkt wur-
de fertiggestellt, mit den GOTHAsür-Konzerten 
erlebten wir an mehreren Donnerstagabenden 
eine tolle Zeit im „Wohnzimmer“ unserer Stadt. 
Im September kehrte nach zweijähriger Pause 
das Gothardusfest zusammen mit „Gotha glüht“ 
zurück in die Innenstadt. Die Großbaumaßnah-
me „Fichtestraße“ liegt im Plan und wird noch 
dieses Jahr abgeschlossen werden.
Ich denke wir können stolz auf das bisher er-
reichte in unserer Stadt sein. In den kommen-
den Jahren stehen weitere Investitionen in 
Millionenhöhe auf dem Plan. So wird in der In-
nenstadt derzeit eine Jugendherberge gebaut, 
neue Radwege entstehen und große Investi-
tionen in die Infrastruktur, wie die Kindleber 
Straße oder die Margarethenstraße, stehen an. 
Außerdem wird der Gothaer Hauptbahnhof 
endlich saniert werden können.
Im kommenden Jahr können wir uns vom 
12. – 16. Juli auf die 58. EUROPEADE freuen, sie 
kehrt nach 10 Jahren nochmal zurück in unse-
re Stadt. Fröhliche Menschen aus ganz Europa 
werden zum größten europäischen Folklore-
fest zusammenkommen und mit uns gemein-
sam feiern. Ich weiß noch genau, dass viele 
Goth’sche vor der letzten EUROPEADE im Jahr 
2013 zunächst skeptisch waren. Doch dann ent-
lud sich ein wahres Feuerwerk der Lebensfreu-
de und Fröhlichkeit über den Dächern unserer 
Stadt und brachte ausgelassene Stimmung 
bis in den verborgensten Winkel. Wer das Fest 
unterstützen möchte kann sich melden unter  
helfer@europeade-gotha.de. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen meiner 
Fraktion ein besinnliches Weihnachtsfest, et-
was Ruhe vom Alltag und einen guten Rutsch 
in das neue Jahr. Wir freuen uns auf die Begeg-
nung mit Ihnen im Jahr 2023.

Ihr Marcel Andreß
Fraktionsvorsitzender SPD/FDP

AfD
Erst wenn Weihnachten im Herzen ist,
liegt Weihnachten auch in der Luft.
 William Turner Ellis

Liebe Gothaer,
das Jahr 2022 ist fast geschafft. Weihnachten 
steht vor der Tür und wie es aussieht, können 
wir Weihnachten und Silvester endlich wieder 
unter normalen Bedingungen, ohne Einschrän-
kungen und Kontaktverbote feiern.

Sicherlich, das Coronavirus hat in einer nicht 
für möglich gehaltenen Art und Weise unser 
Leben verändert. Vereinsamung, Existenzsor-
gen, Zukunftsängste – für viele von uns sind 
sie zu Alltagssorgen geworden.
Die Bundesregierungen haben viele falsche 
Entscheidungen getroffen, aber bis heute hat 
sich niemand dafür entschuldigt oder hat die 
Verantwortung dafür übernommen.
Teile der Corona-Verordnung der Thüringer 
Landesregierung waren verfassungswidrig. Die 
AfD-Fraktion im Thüringer Landtag klagte vor 
dem Thüringer Verfassungsgericht und bekam 
teilweise Recht.
Auch in diesem Sommer wurde es von Seiten 
des Gesundheitsminister Lauterbach versäumt, 
das Gesundheitssystem zu reformieren und für 
die Zukunft fit zu machen.
Er kaufte lieber für Milliarden Impfstoffe, deren 
Haltbarkeit jetzt abläuft und die nun vernichtet 
werden müssen.
Deutschland befindet sich in einer der größten 
Krise seiner Geschichte. Die Gründe dafür sind 
überwiegend hausgemacht. Die ideologische 
Politik der Bundesregierung gefährdet unsere 
Energiesicherheit, die Stabilität unserer Infra-
struktur, unseren Wohlstand, den Wirtschafts-
standort Deutschland und auch den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt.
Nach einem Jahr in Regierungsverantwortung 
sehen wir, wie die Ampel an der Realität scheitert.
An unseren zahlreichen Infoständen auf dem 
Gothaer Neumarkt sind wir mit vielen Bürgern 
ins Gespräch gekommen und haben Ideen und 
Anregungen für unsere Arbeit im Stadtrat mit-
genommen.
Auch im Jahr 2023 werden wir wieder regelmä-
ßig für Sie an unseren Infoständen Rede und 
Antwort stehen.
Nun möchte ich im Namen der AfD-Fraktion im 
Gothaer Stadtrat allen Gothaer Bürgern ein be-
sinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lie-
ben wünschen, sowie Glück und Gesundheit für 
das kommende Jahr.

Jens Fiedler
Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion

CDU
Liebe Gothaerinnen, liebe Gothaer,
geht es Ihnen auch so, endlich finden die ge-
wohnten Veranstaltungen wieder statt und man 
freut sich, dass man weitestgehend ohne Ein-
schränkungen Weihnachten feiern kann. Das 
Jahr nahm wieder gewohnte Züge an. Trotzdem 
stehen wir in der nächsten Krise und merken 
diese weniger in Einschränkungen des öffent-
lichen Lebens und der Gesundheit, sondern an 
einem immer dünner werdenden Portmonee.
Dabei können wir uns in Gotha noch glücklich 
schätzen, dass die Geschäftsführung der Stadt-
werke Gotha GmbH bereits in den vorangegan-
genen Jahren, gemäß einer risikominimieren-
den Beschaffungsstrategie, Strom und Gas für 
dieses und Teile des kommenden Jahres einge-

kauft hat. So trifft es insbesondere die Kunden 
der Stadtwerke Gotha nicht ganz so hart wie 
anderen Strom- und Gaskunden in Deutsch-
land. 
Nun gilt es aber auch nach vorne zu schauen 
und den Blick in das kommende Jahr zu wa-
gen. Der städtische Haushalt lässt erneut vie-
le Projekte zu und auch im nächsten Jahr wird 
sich Gotha an verschiedenen Orten merklich 
weiter entwickeln. In der Jüdenstraße wird die 
Jugendherberge weiter gebaut, es beginnt die 
Sanierung des Stadions, Investitionen in Kin-
dergärten sowie Schulen werden getätigt und 
der lang erwartete Startschuss zur Erweiterung 
des Gewerbegebietes Gotha Süd findet statt. 
Projekte, die uns teils Jahre beschäftigen wer-
den, aber zugleich Gotha in Zukunft noch le-
benswerter machen. 
Wir, die CDU-Fraktion im Stadtrat Gotha, leisten 
unseren gestaltenden Beitrag im kommenden 
Haushaltsplan mit zwei Anträgen. Zum einen 
unterstützen wir die Instandsetzung der Elekt-
ronik der Boilstädter Kegelbahn mit 1.000 Euro. 
Zum anderen wollen wir 5.000 Euro für eine 
klassische Schaukel auf dem neuen Sundhäuser 
Spielplatz bereitstellen. Zwei kleine Anträge, die 
Vereinen und Familien eine große Freude ma-
chen werden.
Im Namen meiner Fraktion möchte wir uns 
bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, den 
Bediensteten und Freiwilligen bei Feuerwehr, 
Polizei, Rettungsdienst, THW und Bundeswehr 
für den aufopferungsvollen Einsatz zum Woh-
le unserer Stadt bedanken. Ein Dank geht auch 
an die vielen ehrenamtlich tätigen Gothaer in 
Kultur- und Sportvereinen, dass sie das kultu-
relle Leben und die geliebten Freizeitaktivitäten 
auch über die schweren Jahre für die Gothaer 
erhalten haben mit vielen Stunden persönlicher 
Zeit gestalten. 
Ihnen allen und Ihren Familien wünschen wir 
eine besinnliche, friedliche, gesunde und ge-
segnete Weihnachtszeit sowie einen guten 
Start in das vor uns liegende Jahr.

Maximilian Fliedner
Vorsitzender CDU-Fraktion im Stadtrat Gotha

DIE LINKE
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Zwei Jahre hatte uns eine Pandemie mit Ein-
schränkungen im gesamten Leben im Griff. 
Ohne, dass wir schon die Folgen dieser Pan-
demie richtig einschätzen können, haben uns 
weitere bedrohliche Krisen eingeholt. Eine 
schleichende Inflation zum Ende des letzten 
Jahres, eine bedrohlicher Überfall auf die Ukrai-
ne, haben die nächsten Krisen für die Menschen 
ausgelöst. Wie soll man in dieser Situation mit 
dem Jahr abschließen und sich auf besinnliche 
Feiertage freuen?
Es ist schwer, den Menschen Zuversicht und 
Hoffnung für eine bessere Zukunft zu erklären 
und daher ist es wichtig, sich über hilfreiche 
Möglichkeiten in seinem Umfeld zu informieren. 

Grußworte der Fraktionen im Gothaer Stadtrat 
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Die verantwortliche Regierung ist jetzt in der 
Pflicht, durch Gesetzesregelung den Menschen 
mit Hilfspaketen, Sonderzahlungen und Sofort-
hilfen, die Angst vor dem Existenzminimum zu 
nehmen. Gefährdete Unternehmen und Versor-
ger müssen unbürokratisch vor dem finanziel-
len Aus gerettet werden. 
Bei diesen schwierigen Entwicklungen der ge-
samten Situation sollten wir die Entwicklung 
unserer Stadt immer im Auge behalten. Der 
neu sanierte Hauptmarkt entwickelt sich sehr 
gut. Händler, Gastronomen und die Menschen, 
die sich hier zu Hause fühlen, haben ihn gut an-
genommen. 
Wir werden zum Jahresende auch unsere wich-
tigste Verkehrsader, die Fichtestraße wieder 
bekommen. Und mit dem Start der Jugendher-
berge und den Planungsvorbereitungen für den 
Hauptbahnhof wurden zwei wirkliche Großpro-
jekte gestartet. Mit dem Haushalt für 2023 wer-
den wir die Aufgaben und Herausforderungen 
für die nächsten Jahre bewältigen. 
Hoffen wir, dass für die Krisen und die Ent-
wicklungen der lebensbedrohlichen Konflikte 
endlich eine Lösung gefunden wird, damit wir 
wieder entspannter an die Zukunft denken 
können.
Wir als Linke Fraktion im Stadtrat Gotha wün-
schen Ihnen eine ruhige, friedliche und erholsa-
me Weihnachtszeit. Kommen Sie gesund und 
erfolgreich ins neue Jahr.

Bernd Fundheller
Fraktionsvorsitzender

FWG-Piraten
Liebe Gothaerinnen und Gothaer,
sehr geehrte auswärtige Leserinnen und Leser,

ich muß gestehen:
Es ist lange her, daß ich mich so sehr auf die 
Weihnachtszeit gefreut habe wie im scheiden-
den Jahr 2022. Ich genieße das Bummeln über 
Weihnachtsmärkte, besonders über unseren 
Gothaer Weihnachtsmarkt, weil er – im Gegen-
satz zum Vorjahr – öffnen konnte. Das Bedürf-

nis nach Festlichkeit, Glanz und Freude scheint 
überall groß zu sein.
2022 war sicherlich für uns alle kein einfaches 
Jahr. Mittlerweile überlegen wir, ob die Coro-
na-Pandemie ihr Ende erreicht hat, doch der 
Krieg in der Ukraine dauert an – als er aus-
brach, dachte ich an die Erzählungen meiner 
Großeltern von Not, Vertreibung und Tod. Und 
ich fragte mich, ob meine Kinder von solch‘ 
schrecklichen Erfahrungen verschont blei-
ben werden. Das Fundament meiner subjektiv 
gefühlten Sicherheit hatte Risse bekommen. 
Und ich denke, vielen von Ihnen ging es eben-
so.
Weitere Folgen des Krieges spüren wir nun 
bspw. in der Verknappung an Baumaterial, 
Arznei- und Nahrungsmitteln sowie durch ge-
stiegene Energiekosten. Was ein freudvolles 
und zuversichtliches Miteinander nicht immer 
einfach macht. Auch beklagen wir eine persön-
liche Distanz, die ein Virus mitunter in unsere 
Familien, unsere Freundschaften – kurz: unsere 
Gesellschaft – bringen konnte. Und die wir nur 
im gemeinschaftlichen Bemühen und mit Ge-
duld wieder überwinden werden.
Die Ureinwohner Neuseelands, die Maori, sa-
gen: Du bist eingeladen, deinen Ärger, deine 
Unzufriedenheit und deine Fragen mitzubrin-
gen, aber wenn du gehst, nimm Frieden, Gut-
mütigkeit und Freundschaft mit.
Ich wünsche uns allen ein friedvolles und be-
sinnliches Weihnachtsfest im Kreise unserer 
Lieben!
Und im Sinne der Weisheit der Maori einen 
hoffnungsvollen Start in ein gesundes neues 
Jahr 2023!

Ihre Juliane Pürstinger, 
Fraktionsvorsitzende der Stadtratsfraktion der 
Freien Wähler und Piraten Gotha

B‘90/DIE GRÜNEN
Liebe Gothaerinnen und Gothaer,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Ein 
Jahr der Begegnung und der wiedergewonne-

nen Freiheiten. Wie lang haben wir darauf ge-
wartet, wieder unbeschwert unser Gothardus-
fest zu feiern, wieder auf Konzerte zu gehen 
oder auch einfach mal wieder unbeschwert ein 
Restaurant zu besuchen. Gerade zum Weih-
nachtsfest blicken wir zurück und besinnen 
uns, was wir in diesem Jahr erleben durften. 
Es gab gute Momente – aber auch Momente, 
die uns zum Nachdenken brachten und uns 
bewegten. 
In einem verheerenden Krieg hat Russland 
die Ukraine angegriffen. Zahlreiche Menschen 
fürchten um ihr Leben und geben ihr vertrau-
tes Umfeld, ihre Heimat auf, um in ein anderes 
Land zu fliehen – in den Frieden.
Ich selbst war fünf Mal in diesem Jahr in Lwiw, 
um ein Krankenhaus mit Hilfsgütern zu belie-
fern, am anderen Ende der A4. Ich habe in Ge-
sichter gesehen von Menschen, die tagtäglich 
Angst um ihr Leben und das ihrer Familien ha-
ben. Ich habe Väter gesehen, die zusammenge-
brochen sind, als sie ihren Frauen und Kindern 
„Lebewohl“ gesagt haben, weil sie selbst nicht 
ausreisen dürfen. Welch ein Grauen, dieser 
Krieg in Europa.
Es steht außer Frage, dass dieser Krieg auch für 
uns Einschnitte bedeutet, dass die Inflation sich 
auf unseren Alltag auswirkt und die Energie-
preise uns alle belasten. 
Aber vergessen wir dennoch nicht diejenigen, 
für die die Folgen des Krieges direkt und unmit-
telbar spürbar sind. 
Behalten wir die Botschaft des Weihnachtsfes-
tes in unserem Herzen und erinnern uns:
Gott schickte seinen Sohn auf diese Welt als 
Zeichen seiner Liebe und des Friedens, als 
kleines, verletzliches Kind. Die Botschaft des 
Weihnachtsfestes ist Liebe und Besonnenheit. 
Seien wir in diesem Jahr mit unseren Gedan-
ken und Gebeten bei all denjenigen, denen der 
Weihnachtsfrieden in diesem Jahr verwehrt 
bleibt.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2023 
wünschen Felix Kalbe und 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung zum Jahreswechsel
Die Stadtverwaltung hat in der Zeit vom 
24.12.2022 bis zum 31.12.2022 geschlossen. 
Folgende Bereiche bieten zwischen den Fei-
ertagen Öffnungszeiten an:

BürgerBüro
Die Gothaerinnen und Gothaer können das 
BürgerBüro nach vorheriger Terminverein-
barung wie folgt besuchen:

•  Dienstag, den 27.12. bis Donnerstag, den 
29.12.2022 von 10.00 bis 15.00 Uhr und 

• Freitag, den 30.12.2022 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Termine können telefonisch oder online, un-
ter www.gotha.de, vereinbart werden. Gern 

kann auch eine Mail an buergerbuero@gotha.
de mit dem jeweiligen Anliegen und den tele-
fonischen Kontaktdaten gesendet werden. Te-
lefonisch ist das BürgerBüro unter den Telefon-
nummern 03621/222-402 oder 03621/222-405 
zu erreichen. 

Kinder- und Jugendeinrichtungen
Am 24.12.2022 und 31.12.2022 sind die drei städ-
tischen Kinder- und Jugendeinrichtungen ge-
schlossen. Im Zeitraum vom 27.12. bis 30.12.2022 
gelten die regulären Öffnungszeiten.

Bei weiteren Fragen sind die Kinder- und Ju-
gendtreffs unter folgenden Telefonnummern 
erreichbar:

KJT „Anger“, Tel.: 03621/75 87 47
KJT „Zelle“, Tel.: 03621/70 85 04
KJZ „Big Palais“, Tel.: 03621/73 71 80

Stadtbibliothek Gotha
Am 24.12. und am 31.12.2022 ist die Stadt-
bibliothek geschlossen. Vom 27.12. bis zum 
30.12.2022 ist die Stadtbibliothek im Rahmen 
der üblichen Öffnungszeiten geöffnet, Tel.: 
03621/222-670.

Kommunale Kindergärten
Vom 24.12. bis zum 31.12.2022 sind die Kin-
dergärten der Stadt Gotha geschlossen.
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Smartphone-Treff
Ab Januar 2023 gibt es in der Stadtbibliothek 
einen wöchentlichen „Smartphone-Treff“. Das 
Angebot richtet sich an alle Smartphone-Ein-
steiger und -Nutzer, die Fragen oder Probleme 
bei der Bedienung ihres Gerätes haben. Der 
Smartphone-Treff findet immer donnerstags 
von 10.00 – 11.00 Uhr in der Lernwelt der Stadt-
bibliothek (1. OG) statt. Jeder, der Unterstüt-
zung oder Anleitung bei der Benutzung seines 
Smartphones wünscht, ist herzlich willkom-
men. Der erste Termin ist am 05.01.2023. Die 
Teilnahme ist kostenlos, Voranmeldung nicht 
notwendig.

Karten für Seniorenfasching
Alle diejenigen, die faschingsbegeistert oder 
neugierig und vielleicht noch nie in Gotha 
zum Fasching gewesen sind, können sich 
ab 01.12.2022, jeweils Montag – Donnerstag, 
10 – 12 Uhr und 13 – 15 Uhr sowie Freitag von 
10 – 12 Uhr im Rathaus, Abteilung Senioren auf 
dem Hauptmarkt, Karten für den Fasching der 
Gothaer Karnevalsgemeinschaft in der Stadt-
halle sichern. Die Gothaer Karnevalsgemein-
schaft lässt es unter dem Motto „tierischtie-
risch“ am 11.02.2023, 14 Uhr, in der Stadthalle 
Gotha so richtig krachen.

Für alle Gene-
rationen ist Spaß 
und gute Unterhal-
tung mit dem Präsi-
denten, dem Prinzenpaar 
der GKG, Oberbürgermeister  
Knut Kreuch und dem Seniorenbeirat der Stadt 
Gotha garantiert. 

  Karten für den gemeinsamen heiteren Nach-
mittag bei Kaffee, Pfannkuchen, Programm 
und Tanz gibt es für 7,- € pro Person.

Buchlesung mit 
Landolf Scherzer
Am Freitag, dem 09.12.2022, um 15 Uhr, stellt 
Landolf Scherzer sein neues Buch über die 
Krim vor. Wie ein Seismograf, der über Wel-
len und Schwingungen Erdbeben im Vorfeld 
erkennt, gelingt es Landolf Scherzer oft, an 
Orten zu wirken, an denen danach etwas pas-
siert.

  Karten für 5 € gibt es in der Stadtbiblio-
thek. Die Veranstaltung findet im Hanns 
Cibulka-Saal statt.

Vorschläge für Myconius-Medaille 2023 erbeten
Die höchste Auszeichnung für das Ehrenamt 
in der Stadt Gotha ist die Myconius-Medaille. 
Auch 2023 soll wieder eine Bürgerin oder 
ein Bürger der Stadt mit dieser Medaille für 
ehrenamtliches Wirken auf sozialem, kul-
turellem oder ökologischem Gebiet geehrt 
werden.
Entsprechend der Satzung zur Ehrenord-
nung der Stadt Gotha wird ein Preisträger 
pro Jahr mit der Myconius-Medaille und 

einer Urkunde sowie einer einmaligen Zu- 
wendung in Höhe von 1.500 Euro ausgezeich-
net. Aus den eingegangenen Vorschlägen 
wählt eine vom Stadtrat bestätigte Jury eine 
Person aus und unterbreitet dem Stadtrat 
einen Vorschlag zur Beschlussfassung. Die 
Verleihung erfolgt im Rahmen des Myconius-
Empfangs.
Die Stadtverwaltung Gotha bittet um Vorschlä-
ge für die Verleihung der Myconius-Medaille bis 

spätestens 15. Januar 2023. Es wird darum 
gebeten, keine eigenen Familienangehörigen 
vorzuschlagen.

  Schriftliche Vorschläge mit der entspre-
chenden Begründung und der Angabe 
des Absenders sind zu senden an: Stadt-
verwaltung Gotha, Informationsamt, 
Hauptmarkt 1, 99867 Gotha oder per  
E-Mail an: presse@gotha.de.

Wort gehalten – Verkehrsfreigabe der B7 „Fichtestraße“ 
voraussichtlich am 20. Dezember 2022
Die zum Jahresende 2022 geplante Verkehrs-
freigabe der B7 Fichtestraße wird nach Beendi-
gung der sehr umfangreichen Tiefbauarbeiten 
aller örtlichen Ver- und Entsorgungsbetriebe, 
der Stadt Gotha und des Thüringer Landesam-
tes für Bau und Verkehr wie schon angekündigt 
realisierbar.
Obwohl sich ab dieser Woche winterliche Tem-
peraturen ankündigt haben, werden die Ar-
beiten im Straßeneinbau weitergeführt und 
aller Voraussicht nach am 20.12.2022 soweit 
beendet, dass die Verkehrsfreigabe erfolgen 
kann. Bis dahin sind noch viele Anlagenteile im 
Baustellenbereich zwischen der Kreuzung See-
bergstraße, Arndtstraße und Gleichenstraße 
technisch zu bearbeiten.

Sollte sich eine verfestigte winterliche Witte-
rungslage einstellen, kann es ggf. noch im Jahr 
2023 zu partiellen Restleistungen im Bereich 
der Fußwege, einschließlich dann notwendiger 
Fahrbahneinengung kommen. Eine Durchfahrt 
der Fichtestraße wird aber auch dann möglich 
sein. Das gemeinsame Ziel aller fünf Bauherren 
ist es aber, ab 21.12.2022, den Verkehr ohne lan-
ge Umleitungszeiten wieder auf kurzer Strecke 
aus und in Richtung Erfurt – Gotha zu führen.
Mit Aufhebung der Umleitungsstrecke durch 
Gotha-Ost, hat die Stadt Gotha das Ziel zur 
Beibehaltung des provisorischen Kreisverkehrs 
in der Kindleber Straße. Hierzu werden gerade 
die entsprechenden Vorbereitungen veranlasst. 
Weitere Informationen gibt es dazu in Kürze.

Die Stadt Gotha dankt allen Beteiligten, An-
wohnerinnen und Anwohnern sowie vor allem 
auch den Pendlerínnen und Pendlern der Um-
leitungsstrecke für Ihre Geduld!

Seniorenbeirat
Die nächste Sprechstunde des Seniorenbei-
rates findet am Mittwoch, dem 04.01.2023, 
13:30 Uhr, im Rathaus auf dem Hauptmarkt 
statt.

Glückwünsche
Der Oberbürgermeister gratuliert 
allen 3.642 Gothaerinnen 
und Gothaern, die im Dezember 
Geburtstag haben!

Weihnachtsferien
im Frauenzentrum
Das Gothaer Frauenzentrum im Brühl 4 
verabschiedet sich ab dem 16.12.2022 in die 
Weihnachtsferien. Geöffnet ist dann wieder 
ab dem 2. Januar 2023.
Das Team des Frauenzentrums wünscht  
all seinen Besucherinnen und Besuchern 
eine besinnliche und friedvolle Weih-
nachtszeit sowie einen guten Start in das 
neue Jahr.
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„Drei Bäume für die Einheit“ im 
Gothaer Volkspark-Stadion gepflanzt

„Drei Bäume für die Einheit“ – mit dieser Idee 
wurden anlässlich des Mauerfalls deutschland-
weit bereits rund 300 Wiedervereinigungsdenk-
male gepflanzt. Am 31. Oktober 2014 pflanzte die 
damalige Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
als Schirmherrin der Aktion in Bonn ein solch 
„wachsendes“ Denkmal. In diesem Jahr pflanzt 
auch die Stadt Gotha „Drei Bäume für die Ein-
heit“. Als Standort für das Denkmal wurde das 
traditionsreiche Volkspark-Stadion mit seiner 
überregionalen Bedeutung und als ein Ort der 
Begegnung gewählt.
Drei Bäume werden in Form eines gleichseitigen 
Dreiecks gepflanzt. Symbolisch für den Westen 
eine Buche und für den Osten eine Kiefer. Die 
traditionsreiche Eiche im Norden steht für das 
wiedervereinigte Deutschland. Das Wachsen 

dieser Bäume und der Kronen dokumentieren 
Wachstum, Aufschwung, Wandel und das Zu-
sammenwachsen des ehemals geteilten Landes, 
gemäß dem Zitat von Willy Brandt „Es muss zu-
sammenwachsen, was zusammengehört.“.
Die Idee von Werner Erhardt zum Denkmal 
wurde im Rahmen des Bürgerdialogs der da-
maligen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
vorgestellt und ausgezeichnet.
Die Landschaftsgärtnerei Bielert GmbH aus 
Friedrichroda erhielt den Auftrag zur Pflan-
zung und Pflege der Bäume. Betreut wurde die 
Pflanzung durch das städtische Gartenamt.
Das anlässlich der gemeinsamen Pflanzung 
aufgestellte Schild dieser besonderen „Drei 
Bäume für die Einheit“ wird dauerhaft auf die 
denkwürdige Pflanzung hinweisen. 
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Schiedsstellen
Dienstag, 27.12.2022, 17:00 – 18:00 Uhr

Die Sprechstunde findet zur angegebenen 
Uhrzeit im Tivoli 3 statt. Termine außerhalb 
der Sprechzeiten können unter der Tele-
fon-Nr. 0 36 21/7 35 61 36 vereinbart werden. 
Der Schriftverkehr mit den Schiedsstellen 
kann nur unter der Anschrift des Sitzes der 
Schiedsstellen 99867 Gotha, Tivoli 3 erfolgen.

Verkehrsberuhigung der Innenstadt
Das Stadtbauamt der Stadtverwaltung Gotha  
verweist hinsichtlich der Beschlussfassung 
des Stadtrates zum Parkraumkonzept auf 
die damit verbundenen Veränderungen im 
Bereich der Innenstadt. Im Zuge dessen 
wurde die zentrale Zufahrt in der Jüden-
straße bereits mittels Elektropoller ausge-
stattet, nun folgt die Inbetriebnahme des 
zweiten Elektropollers in der Lutherstraße 
ab 01.02.2023.
Die entsprechenden Zugangstransponder 
werden für alle Inhaber einer Ausnahme-
genehmigung ausgegeben. Der Antrag für 
eine Transponderkarte wurde auf der Inter-
netseite der Stadt Gotha www.gotha.de be-
reitgestellt. Die entsprechenden Transpon-
derkarten können zu den Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros in Verbindung mit dem Antrag 
auf Transponderkarte gegen eine Kaution 
abgeholt werden. Voraussetzung hierfür ist 
das Vorliegen einer gültigen Ausnahmege-
nehmigung, welche zuvor beim Bürgeramt 
zu beantragen ist.
Antragsteller, deren Anträge bereits im Stadt-
bauamt der Stadtverwaltung eingegangen 
sind, werden vom Stadtbauamt kontaktiert.  
Ein Merkblatt zu den entsprechenden tech-

nischen Abläufen wird dem Antragsteller bei 
Ausgabe der Transponderkarte ausgehän-
digt.
Bei dringendem und nachweislichem Bedarf 
kann sich der Verkehrsteilnehmer am Be-
dienfeld der Elektropolleranlage melden und 
vor Öffnung sein berechtigtes Interesse vor-
tragen. Die Zufahrt der Rettungsdienste und 
Einsatzkräfte ist zu jeder Zeit gewährleistet. 
Die allgemeinen Lieferzeiten sind auf 6 – 10 Uhr 
und 17 – 19 Uhr festgelegt. In dieser Zeit ist die 
Einfahrt für Lieferanten möglich und die Poller 
sind abgesenkt. 
Die Stadtverwaltung Gotha bittet darum, die 
straßenverkehrsrechtlichen Änderungen und 
die damit verbundenen rechtlichen Regelun-
gen ausdrücklich zu beachten. Dies gilt vor 
allem für das unberechtigte Befahren und Be-
parken der ausgeschilderten Fußgängerzone. 
Weitere Polleranlage in der Pfortenstraße 
und Fritzelsgasse installiert um im nächsten 
Schritt die Fahrtwege der Anwohner zu ver-
kürzen.

  Bei Rückfragen steht das Stadt-
bauamt unter folgender Durchwahl 
0 36 21/2 22-1 20 gern zur Verfügung.

Sicherheitsbegleitung 
für Senior*innen

Die Anzahl älterer Menschen, insbesondere 
hochaltriger Menschen steigt. Aufgrund ihrer 
spezifischen Lebenssituation werden ältere 
Menschen oft zu Zielgruppen von Kriminel-
len und kriminellen Gruppen. Ehrenamtliche 
Sicherheitsbegleiter*innen tragen dazu bei, 
Senior*innen vor Kriminalität zu schützen, 
ihre Lebensqualität durch ein stärkeres Sicher-
heitsgefühl zu steigern, Risiken im öffentlichen 
und privaten Raum zu minimieren sowie ihre 
Selbsthilfepotenziale zu aktivieren. Sie arbeiten 
eng mit der Polizei vor Ort, den Verwaltungen 
und dem Seniorenbeirat zusammen, beraten 
auf Anfrage niedrigschwellig ältere Menschen 
in sicherheitsrelevanten Fragen und vermitteln 
an zuständige professionelle Stellen. Sie infor-
mieren und beraten über Gefahren und im pri-
vaten, öffentlichen und institutionellen Raum. 
Sicherheitsbegleiter*innen sind als Vermittler 
zwischen den „Fachleuten“, wie Polizei, Feuer-
wehr, Gesundheitsamt und Behörden natürlich 
auf die Unterstützung und Einordnung der je-
weiligen Kommune angewiesen. In der Stadt Go-
tha haben sich Kerstin Pruschmann und Manfred 
Haferanke (im Bild) bereit erklärt, diese Aufgaben 
zu übernehmen. Die Ausbildung erfolgte im Jahr 
2022 über acht Module, jeweils als Tages-Work-
shops. Die Teilnehmer wurden zu Themen wie 
Cyberkriminalität, sittenwidrigen Verträgen, Ge-
fahrenquellen zu Hause und im Straßenverkehr, 
Präventionsmaßnahmen sowie Netzwerkarbeit 
und Beratungstechniken informiert. Die Gotha-
er Sicherheitsbegleiter*innen für Senior*innen 
können über den Seniorenbeirat der Stadt unter 
Tel.: 0 36 21/2 22-2 77 kontaktiert werden. 

   Informationen über die Geschäftsstelle 
des Landesseniorenrates Thüringen 
www.landesseniorenrat-thueringen.de.
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Angebote & Veranstaltungen

DI 03.01.  15:00 Uhr KJZ Big Palais Holzwerkstatt
DI 03.01.  15:00 Uhr KJT Zelle Kinderclub – Schneeflocken für’s Fenster
DI 03.01.   16:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Tischspiele für groß und 

klein
MI 04.01.   13:00 Uhr KJT Zelle Sportspiele im Saal
MI 04.01.   15:00 Uhr KJZ Big Palais Kinderclub – (Basteln, Kochen...)
MI 04.01.  15:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Kegeln für Kinder
MI 04.01.  16:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Schach für groß und klein
DO 05.01. 14:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Der Hort kommt zu Besuch
FR 06.01. 15:00 Uhr KJT Zelle Fun Freitag, Spielen, Kochen allerlei
FR 06.01.    16:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Dart’s für Kinder
DI. 10.01.  15:00 Uhr KJZ Big Palais Holzwerkstatt
DI. 10.01.   15:00 Uhr KJT Zelle Kinderclub – Armbänder selbst gemacht 

TB 0,30 €
MI. 11.01.  13:00 Uhr KJT Zelle Kniffel und andere Würfelspiele
MI. 11.01.   15:00 Uhr KJZ Big Palais Kinderclub – (Basteln, Kochen...)
MI. 11.01.  15:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Kegeln für Kinder
MI. 11.01.  16:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Schach für groß und klein
MI. 11.01.  17:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Gesunde Küche, TB 2,00€
DO 12.01.  14:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Der Hort kommt zu Besuch
FR 13.01.  15:00 Uhr KJT Zelle Fun Freitag, Spielen, Kochen allerlei
FR 13.01.  16:00 Uhr KJZ Big Palais Tischtennis-Turnier U20
FR 13.01.  16:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Billard für Kinder
DI 17.01.  15:00 Uhr KJZ Big Palais Holzwerkstatt
DI 17.01.  15:00 Uhr KJT Zelle Kinderclub – Winterbilder gestalten
MI 18.01.  13:00 Uhr KJT Zelle Skip-Bo und UNO Nachmittag 
MI 18.01.   15:00 Uhr KJZ Big Palais Kinderclub – (Basteln, Kochen...)

MI 18.01.  15:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Kegeln für Kinder
MI 18.01.  16:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Schach für groß und klein
MI 18.01.  17:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Gesunde Küche, TB 2,00€
DO 19.01.  14:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Der Hort kommt zu Besuch
FR 20.01.  15:00 Uhr KJT Zelle Fun Freitag, Spielen, Kochen allerlei
FR 20.01.  16:00 Uhr KJZ Big Palais Kicker-Doppel-Turnier U20
FR 20.01.   16:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Tischspiele
DI 24.01.  15:00 Uhr KJZ Big Palais Holzwerkstatt
DI 24.01.  15:00 Uhr KJT Zelle Kinderclub – Perlenuntersetzer, 0,30 - 0,50 €
MI 25.01.  13:00 Uhr KJT Zelle Uno-Turnier, TB 0,20 €
MI 25.01.   15:00 Uhr KJZ Big Palais Kinderclub – (Basteln, Kochen...)
MI 25.01.  15:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Kegeln für Kinder
MI 25.01.  16:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Schach für groß und klein
MI 25.01.  17:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Gesunde Küche, TB 2,00€
DO 26.01. 14:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Der Hort kommt zu Besuch
FR 27.01.  15:00 Uhr KJT Zelle Fun Freitag, Spielen, Kochen allerlei
FR 27.01.  16:00 Uhr KJZ Big Palais Billard-Turnier U20
FR 27.01.   16:00 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Kartenspiele
DI 31.01.   13:00 Uhr KJT Zelle Schneemannbauwettbewerb bei passen-

der Wetterlage
DI 31.01.  16:00 Uhr KJZ Big Palais Holzwerkstatt

anmelden KJZ Big Palais Fahrradselbsthilfewerkstatt auf Anfrage
anmelden KJZ Big Palais Bewerbungs- & Hausaufgabenhilfe täglich
KJT Zelle Hausaufgabenhilfe täglich möglich 
KJT Zelle  Bewerbungshilfe vorübergehend nur nach vorheriger Ab-

sprache

KJZ Big Palais Tel. 03621/73 71 80 | KJT Zelle Tel. 03621/70 85 04 | KJT „Anger“ Sundhausen Tel. 03621/75 87 47

Hinweise zur Wohngeldreform zum 01. Januar 2023
Aufgrund der stark gestiegenen Energieko-
sten hat die Bundesregierung das Wohngeld-
Plus-Gesetz auf den Weg gebracht, welches 
zum 01.01.2023 in Kraft tritt. Damit sollen noch 
mehr Bürgerinnen und Bürger einen An-
spruch auf Wohngeld erhalten. Auch die Höhe 
des Wohngeldes wird mit dem neuen „Wohn-
geld Plus“ deutlich steigen.
Durch die Einführung des Bürgergeldes 2023 
werden die Transferleistungen „SGB II-Leis-
tungen“ begrifflich in „Bürgergeld“ geändert. 
Sie können dennoch bis auf Weiteres die 
bisherigen Wohngeldanträge nutzen. Im 
Laufe des Jahres 2023 werden die Wohngeld-
anträge entsprechend der neuen Gesetzesla-
ge geändert.
Um Ihnen den Zugang zum Wohngeld zu 
erleichtern, stellt Ihnen die Stadt Gotha die 
Wohngeldanträge nebst ausgefüllten Mus-
teranträgen auf der Internetseite unter  
www.gotha.de zum Ausdrucken zur Verfü-
gung.

Sie erhalten auch jederzeit zu den Öffnungs-
zeiten einen Wohngeldantrag im BürgerBüro 
der Stadtverwaltung Gotha. Gern senden wir 
Ihnen diesen auch auf Wunsch zu.
Für persönliche Vorsprachen ist zwingend ein 
Termin telefonisch mit den Sachbearbeitern 
der Wohngeldstelle oder vorzugsweise online 
zu vereinbaren.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unse-
re Dienstleistungen nicht ohne Terminver-
einbarung anbieten können.
Sie haben die Möglichkeit, den ausgefüllten 
Antrag und die dazugehörigen Unterlagen 
per Post (Stadtverwaltung Gotha, Wohn-
geldstelle, Ekhofplatz 24, 99867 Gotha) oder 
durch Einwurf in den Briefkasten der Stadt-
verwaltung Gotha, Historisches Rathaus, 
Hauptmarkt 1, oder Neues Rathaus, Ekhof-
platz 24, einzureichen.
Wir möchten Sie bitten, nach Abgabe des 
Antrages von Anrufen hinsichtlich Bearbei-
tungsstand etc. abzusehen, da aufgrund der 

steigenden Zahl an Anträgen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter die eingegangenen 
Anträge abschließend bearbeiten müssen.
Sollten zusätzliche Informationen, Nachwei-
se seitens der Wohngeldbehörde erforderlich 
sein, so wird sich die Wohngeldbehörde bei 
Ihnen melden.
Erfolgt keine Anfrage nach Ihrer Antragstel-
lung seitens der Wohngeldbehörde, ist der 
gestellte Wohngeldantrag automatisch zur 
Bearbeitung freigegeben.

Bitte beachten Sie:
Die Wohngeldbehörde der Stadtverwaltung 
Gotha ist ausschließlich für Wohnraum in 
der Stadt Gotha zuständig! Für die anderen 
Städte und Gemeinden im Landkreis Gotha 
ist die Wohngeldbehörde beim Landrats- 
amt Gotha, Sozialamt, örtlich zuständig.
Im Falle eines Wohngeldanspruchs wird das 
Wohngeld ab dem Monat der Antragsabgabe 
nachgezahlt.

Städtische Kinder- und Jugendarbeit
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Bis zum 1. November 2022 sind bei der Stadt-
verwaltung Spenden von insgesamt 

55.255 Euro
eingegangen, damit wurden bereits 

46
Bäume gespendet.

Spendenkonto: 
Stadtverwaltung Gotha
Kreissparkasse Gotha
IBAN: DE91820520200750100150
BIC: HELADEF1GTH

Verwendungszweck: VW 248 Bäume für 
Gotha, Baumnummer sowie Anschrift der 
Spender zur Ausfertigung der Spenden-
quittung

Kontakt: Gartenamt
Remstädter Weg 12, 99867 Gotha
Tel. 0 36 21/222-470, Fax 0 36 21/222-485
Ansprechpartnerin: Frau Mikolajczak

Weitere Pflanzung der „Bäume für Gotha“
144 Einzelspenden füllen Baumkonto mit 55.255 Euro

Bereits seit Herbst 2019 läuft das erfolgrei-
che Baumspendenprojekt „Bäume für Gotha“, 
mit dem bisher insgesamt 55.255,06 Euro auf 
der Basis von 144 Einzelspenden zusammen-
gekommen sind. Durch das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger Gothas maßgeblich 
finanziert, wurden in den vergangenen drei 
Jahren bereits 42 Bäume an unterschiedlichen 
Standorten in Gotha gepflanzt. Neben Winter- 
und Sommerlinde, Schwedischer Mehlbeere 
und Spitzahorn wurden dabei vor allem klima 
resiliete Arten eingesetzt.
Am 30. November 2022 erfolgte die Herbst-
pflanzung 2022 in der Florschützstraße, in der 

Weimarer Straße und in der Gartenstraße. Ge-
pflanzt wurden eine Sommerlinde, zwei Win-
terlinden und ein Feldahorn. Spenderinnen und 
Spender begleiteten die Pflanzung einer Som-
merlinde gemeinsam mit Oberbürgermeister 
Knut Kreuch in der Florschützstraße.
Aufgrund der extremen Trockenheit in den 
vergangenen Frühjahrsperioden werden die 
Pflanzungen der gespendeten Bäume zukünf-
tig jeweils nur noch im Herbst erfolgen. So wird 
gewährleistet, dass die Bäume von Beginn an 
einen guten Start am neuen Standort haben 
und somit zu stattlichen Bäumen heranwach-
sen können.
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Hinweise zur richtigen Laubentsorgung
Bäume wirken positiv auf das Klima der Stadt. 
Sie verbessern die Luftqualität, filtern Stäube, 
schützen vor zu intensiver Sonneneinstrah-
lung, spenden Schatten, dienen als Wasser-
speicher und vieles mehr. Wer hat sich nicht 
schon einmal im Schatten eines großen Bau-
mes ausgeruht und träumerisch in das dichte 
Blätterdach geschaut? Die Bindung zwischen 
Mensch und Baum ist bei den meisten von 
uns stark verankert, denn Bäume haben eine 
beruhigende Wirkung auf uns. Das satte kräf-
tige Grün des Frühsommers, aber auch der 
bunte Farbmix im Herbst haben eine positive 

Wirkung auf das Gemüt des Menschen. Kurz-
um, Bäume bereichern unser Leben.
Doch spätestens wenn das bunte Laub in gro-
ßen Mengen von den Zweigen gefallen ist, stellt 
sich die Frage, wer die Entsorgung übernimmt. 
Das Laub der städtischen Bäume in den Park-
anlagen, auf Spiel- und Sportplätzen und auf 
Grünflächen wird unter hohem Kostenauf-
wand vom Gartenamt beseitigt. Die Reinigung 
von Gehwegen hingegen ist laut Straßenrei-
nigungssatzung Aufgabe der anliegenden Ei-
gentümer – und damit auch die Entsorgung 
von jeglichem Abfall, zu dem auch Herbstlaub 

gehört. Die Anlieger können das Laub in ihre 
Biotonnen entsorgen oder in die Wertstoffhö-
fe, zum Beispiel in der Kindleber Straße oder in 
der Schlegelstraße, bringen. Da die Abfallent-
sorgung dem Landkreis obliegt, kann die Stadt 
Gotha in diesem Fall die Entsorgung nicht 
übernehmen. 
Laubsäcke sind deshalb nicht am Straßen-
rand oder anderen öffentlichen Plätzen abzu-
stellen, da eine Abholung nicht erfolgen kann. 
Die bereits abgestellten Säcke sind von den 
Eigentümern eigenständig einer offiziellen 
Entsorgung zuzuführen.

Wirtschaftsbesuch des Oberbürgermeisters
In regelmäßigen Abständen besucht der 
Oberbürgermeister Knut Kreuch ein Gothaer 
Unternehmen, um sich über die Geschäfts-
lage, die aktuellen Herausforderungen und 
künftigen Pläne zu informieren. Dieses Mal 
stand ein Wirtschaftsbesuch bei der DURA-
BLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG auf 
dem Programm. Seit mittlerweile über 20 

Jahren schon produziert das Unternehmen 
am Standort in der Dr.-Troch-Straße. Kern-
geschäft sind Produkte und Lösungen rund 
um den Arbeitsplatz. Speziell im Produktbe-
reich Register ist DURBALE Marktführer in 
Europa. Qualität und Innovation sind dabei 
die Alleinstellungsmerkmale. Auf die aktu-
ellen Bedürfnisse der Kunden reagieren die 

Entwickler und Ingenieure bei DURABLE so-
fort. Während der Corona-Pandemie hat das 
Unternehmen beispielsweise nach nur einem 
Monat Entwicklungszeit Gesichtsvisiere in 
die Produktion aufgenommen. Eine Vielzahl 
der 3.000 Produkte werden am Standort Go-
tha hergestellt und in über 80 Ländern welt-
weit vertrieben.
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GOTHA GMBH
KulTOURSTADT

KunstForum Hannah Höch Gotha
Querstraße 13–15, 99867 Gotha
www.kunstforum-gotha.de

DauerAusstellung

Hannah Höch Kabinett
ab 09. Dezember 2022 im 3. Obergeschoss

GOTHA GMBH
KulTOURSTADT

AusstellungJürgen Weis – Landschaft trifft Figur

02. Dezember 2022 bis 29. Januar 2023

KunstForum Hannah Höch Gotha, 

Querstraße 13–15, 99867 Gotha,

Telefon: 0 36 21 / 73 87 030, 

Öffnungszeiten: Di. bis So. 10–17 Uhr, 

Öffnungszeiten: Di. bis So. 10–17 Uhr, 

www.kunstforum-gotha.de

www.kunstforum-gotha.de

Informationen zu aktuellen Ausstellungenonline abrufbar

GOTHA GMBH

KulTOURSTADT

ürgen Weis – 

HANNAH HÖCH • GOTHA

KUNSTFORUMAusstellungJürgen Weis – Landschaft trifft Figur

02. Dezember 2022 bis 29. Januar 2023

KunstForum Hannah Höch Gotha, 

Querstraße 13–15, 99867 Gotha,

Telefon: 0 36 21 / 73 87 030, 

Öffnungszeiten: Di. bis So. 10–17 Uhr, 

Öffnungszeiten: Di. bis So. 10–17 Uhr, 

www.kunstforum-gotha.de

www.kunstforum-gotha.de

Informationen zu aktuellen Ausstellungenonline abrufbar

GOTHA GMBH

KulTOURSTADT

ürgen Weis – 

HANNAH HÖCH • GOTHA

KUNSTFORUM

fitness. sport. erlebnis. erholung.spaß. auszeit.

unsere.Öffnungszeiten
zum Jahreswechsel 2022/23 für Bad und Sauna.

Bad Sauna*
22. – 23.12.22 10 – 21 Uhr  10 – 21 Uhr 
24. – 26.12.22 geschlossen geschlossen
27. – 29.12.22 10 – 21 Uhr 10 – 21 Uhr
30.12.22 10 – 21 Uhr 10 – 18 Uhr

Saunanacht 
18 – 00 Uhr

31.12.22 geschlossen geschlossen
01.01.23 geschlossen geschlossen
02. – 03.01.23 10 – 21 Uhr 10 – 21 Uhr

*dienstags Damensauna, sonst gemischte Sauna

www.stadt-bad-gotha.de
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I M P R E S S U M
Die nächste Stadtratssitzung
findet am Dienstag, dem 13. Dezember 2022,  
um 17:00 Uhr in der Stadthalle Gotha statt. 
Alle Gothaer Bürgerinnen und Bürger sind hierzu 
eingeladen. 

  Tagesordnung unter www.gotha.de

Die nächste Ausgabe 
des Rathaus-Kuriers
erscheint voraussichtlich am 26. Januar 2023
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